
FAQ Soforthilfe-Corona 
 

Wer ist antragsberechtigt? 

Gewerbliche Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten, Freiberufler sowie Soloselbstständige 

mit Betriebs- bzw. Arbeitsstätte in Brandenburg sind antragsberechtigt. 
 

Wer ist nicht berechtigt? 

• Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten 

• Unternehmen, die vor der Krise (11.03.2020) bereits in wirtschaftlichen Schwierigkeiten wa-
ren  

• Fischerei oder Aquakultur im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (14) tätig 
sind 

• Unternehmen, die in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind 

• Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tä-
tig sind 

 

Was ist ein Beschäftiger/ ein Vollzeitäquivalent? 

Es handelt sich um sozialversicherungspflichtige Dauerarbeitsplätze mit branchenüblicher Wochenar-
beitszeit. Teilzeitkräfte werden proportional zu ihrer Arbeitszeit gezählt (z. B. 0,5 Dauerarbeitsplätze 
bei einer Halbtagskraft). Minijobber, Auszubildende sowie Studenten zählen entsprechend der wö-
chentlichen Arbeitszeit ebenfalls zu den Beschäftigten im Sinne dieser Richtlinie.  

 

Zähle ich als Soloselbstständiger oder Freiberufler zu den Erwerbstätigen (Beschäftigten)?  
Nein, eine Beschäftigung ist die nichtselbstständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis 
(SGB IV §7), insofern muss bei der Abfrage eine 0 eingetragen werden. 

 

Kann ich als gemeinnütziger Verein einen Antrag stellen? 

Nein, sofern keine wirtschaftliche Tätigkeit (wirtschaftlicher Zweckbetrieb) nachgewiesen werden 
kann. 

 

Werden bei der Prüfung meiner Beschäftigtenzahlen die Beschäftigten von Beteiligungen meines Un-
ternehmens in und außerhalb von Brandenburg addiert (KMU-Prüfung)? 

Nein, die Prüfung erfolgt betriebsstättenbezogen auf der Basis eines aktuellen Lohnjournals des an-
tragstellenden Unternehmens. Dabei finden Beteiligungen des Unternehmens keine Berücksichti-
gung. Mehrere Betriebsstätten innerhalb Brandenburgs werden nicht kumuliert betrachtet, folglich 
kann für jeden Standort ein separater Antrag gestellt werden.  

 

Kann ich auch als nebenberuflich Selbstständiger einen Antrag stellen? 
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Ja, sofern eine Gewerbeanmeldung bzw. die Finanzamtsbestätigung zur freiberuflichen Tätigkeit vor-
liegt.  

 

Was wird im Textfeld „Grund der existenzbedrohlichen Lage“ erwartet? 

Eine konkrete Beschreibung der Ursache des Liquiditätsengpasses (z. B. behördliche Anordnung der 
Schließung, Abhängigkeit von Zulieferern, siehe Musterantrag).  

 
Handelt es sich bei der Abfrage zur Höhe des entstandenen Schadens um eine IST Betrachtung oder 
können auch zu erwartende Schäden eingetragen werden? 

Schäden, die ab dem 11.03.2020 eingetreten sind und ggf. in den kommenden 3 Monaten erwartet 
werden, können angegeben werden.  
 

Wie ist der entstandene Schaden zu beziffern (als Umsatz- oder Ertragsausfall)? 

Es gibt sowohl die Möglichkeit den Umsatz- als auch den Ertragsausfall geltend zu machen. 
 

Muss/ kann ich nachweisen, dass das Unternehmen zum 11.03.2020 wirtschaftlich stabil war? 

Ja, im Rahmen einer subventionserheblichen Eigenerklärung (siehe Antragsformular). 

 
Können der Handelsregisterauszug und/oder die Gewerbeanmeldung nachgereicht werden? 

Nein, diese sind zwingend notwendig bei der Antragsstellung und sollten nicht älter als 6 Monate 
sein. Ohne diese Dokumente kann der Antrag nicht bearbeitet werden. Sollten die Dokumente älter 
als 6 Monate sein, benötigen wir einen Vermerk (handschriftlich), dass die Angaben unverändert gül-
tig sind. 

 

Kann ich den Zuschuss mehrmals beantragen? 

Nein, es ist nur eine einmalige Inanspruchnahme je Betriebsstätte möglich. 
 

Wer muss welche Anlage einreichen? 

Personalausweis:  immer vom Inhaber / Freiberufler / Soloselbständigen / Geschäftsführer 
(wenn mehrere Geschäftsführer und gemeinsam vertretungsbrechtigt dann 
von allen Geschäftsführern), bei GbR/BGB Gesellschaft von beiden Gesell-
schaftern 
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HR Auszug: AG, GmbH, UG, GmbH&Co KG (2 HR Auszüge 1 von der Komplementär 
GmbH und einen von der KG), KG, e.K., OHG 

 

Gewerbeanmeldung: Einzelunternehmen (keine Freiberufler), alle übrigen Gesellschaften (siehe 
oben); GbR (Gewerbeanmeldung von jedem Gesellschafter) 

 

Freiberufler: Bestätigung des Finanzamtes / Erteilung einer Steuernummer, Steuerbe-
scheid   

 

Lohnjournal: dient dem Nachweis der Anzahl der Mitarbeiter (nicht notwendig bei Anträ-
gen weniger 5 MA) andernfalls zwingend erforderlich  

 

Was sind De-minimis? 

Die Unternehmensförderung durch EU, Bund oder Länder bietet zahlreiche Vorteile. Günstige Kredit-
konditionen sowie nicht rückzahlbare Subventionen und Zuschüsse reduzieren die Kosten und ver-
bessern die Wettbewerbsposition. Um einer Wettbewerbsverzerrung vorzubeugen, gilt in der EU da-
her ein Subventionsverbot. Damit dennoch Beihilfen gewährt werden können, greift bei einigen För-
derprogrammen die sog. De-minimis-Regel. Von der De-minimis-Regel sind bestimmte Wirtschafts-
bereiche bzw. Förderprogramme ausgenommen. Sie gilt nicht grundsätzlich bei allen Förderprogram-
men, sondern nur bei denjenigen, die der De-minimis-Regel unterliegen und bei denen diese in den 
Richtlinien aufgeführt ist. Staatliche Zuwendungen dürfen den Subventionswert von 200.000 Euro 
nicht übersteigen. Eine Ausnahme bildet der Straßenverkehrssektor mit einer Obergrenze von 
100.000 Euro. Dabei bezieht sich die festgesetzte Obergrenze immer auf drei aufeinanderfolgende 
Steuerjahre. 

 

 


